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Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen 
Vergütung für Umkleidezeiten

Rechtstipp

Mit Urteilen vom 25.04.2018 
(AZ: 2 AZR 6/18 und 5 AZR 
245/17) hat das Bundes‑
arbeitsgericht zwei immer 
wieder streitige Rechtsfra‑
gen genauer beantwortet.

Zum einen ist nunmehr 
entschieden, unter welchen 
Voraussetzungen ‑ vorbe‑
haltlich einer umfassenden 
Interessenabwägung im 
Einzelfall ‑ eine außeror‑
dentliche Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses wegen 

zukünftig drohenden Ar‑
beitsausfalls bei häufig wie‑
derkehrenden Kurzerkran‑
kungen gerechtfertigt ist. 
Im Fall eines Klägers, der 
immer wieder aufgrund ei‑
ner Erkrankung des „psych‑
iatrischen Formenkreises“ 
erkrankte, ist entschieden 
worden, dass eine Kün‑
digung gerechtfertigt sein 
kann, wenn der Arbeitgeber 
aufgrund der Erkrankungen 
in einem Referenzzeitraum 
von drei Jahren vor Zugang 
der Kündigung damit rech‑
nen muss, dass der Arbeit‑
nehmer auch in Zukunft 
aufgrund von Kurzerkran‑
kungen für mehr als 1/3 der 
jährlichen Arbeitstage Ent‑
geltfortzahlung im Krank‑
heitsfall leisten muss.

In der anderen Entschei‑
dung ging es um die Klage 
einer Mitarbeiterin in einem 
Betrieb, für den die tarif‑
vertraglichen Regelungen 

für das Wach‑ und Sicher‑
heitsgewerbe Anwendung 
finden. Diese klagte auf Ver‑
gütung für die Zeit des An‑
und Ablegens der Dienst‑
kleidung. 

Generell gilt, dass eine 
Vergütungspflicht besteht, 
wenn es eine Anweisung des 
Arbeitgebers zum Tragen 
einer Dienstkleidung wäh‑
rend der Arbeitszeit gibt. 
Das BAG hat entschieden, 
dass die generelle Pflicht 
des Arbeitgebers, Umklei‑
dezeiten zu vergüten, durch 
Tarifvertrag abbedungen 
werden kann. 
Voraussetzung dafür ist 
aber eine hinreichend klare 
Tarifregelung. Diese war im 
vorliegenden Fall nicht ge‑
geben, so das die Klägerin 
obsiegte.
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